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 Veröffentlicht am 27.09.2000

Index

50/01 Gewerbeordnung

90/02 Kraftfahrgesetz

Norm

GewO 1994 §87 Abs1 Z3;

KFG 1967 §103 Abs2;

Rechtssatz

Die Verweigerung einer Lenkerauskunft in Bezug auf Firmenfahrzeuge ist als ein Verstoß gegen die im Zusammenhang

mit dem betre=enden Gewerbe zu beachtenden Rechtsvorschriften im Sinne des § 87 Abs 1 Z 3 GewO 1994 zu werten.

Das Erfordernis einer BESONDEREN Beziehung dieser Rechtsvorschriften zu dem zu entziehenden Gewerbe kennt das

Gesetz nicht.
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